
1. Gebiet Anästhesiologie 
 
Definition: 
Das Gebiet Anästhesiologie umfasst die Allgemein-, Regional- und Lokalanästhesie einschließlich deren Vor- und Nachbehand-
lung, die Aufrechterhaltung der vitalen Funktionen während operativer und diagnostischer Eingriffe sowie intensivmedizinische, 
notfallmedizinische und schmerztherapeutische Maßnahmen. 
 
 

Facharzt / Fachärztin für Anästhesiologie 
(Anästhesist / Anästhesistin) 

 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung im Gebiet Anästhesiologie ist die Erlangung der Facharztkompetenz nach Ableistung der vorgeschriebe-
nen Weiterbildungszeit und Weiterbildungsinhalte. 
 
Weiterbildungszeit: 
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon 
- 48 Monate in der Anästhesiologie, davon können bis zu 

- 12 Monate Weiterbildung in anderen Gebieten angerechnet werden 
- 18 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

- 12 Monate in der Intensivmedizin, davon können 
- 6 Monate Intensivmedizin in einem anderen Gebiet abgeleistet werden. 

 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Anästhesieverfahren 
- der Beurteilung perioperativer Risiken 
- Maßnahmen der perioperativen Intensivmedizin 
- der Behandlung akuter Störungen der Vitalfunktionen, einschließlich Beatmungsverfahren und notfallmäßiger Schritt-

macheranwendung 
- notfallmedizinischen Maßnahmen 
- der Betreuung palliativmedizinisch zu versorgender Patienten 
- der Infusions- und Hämotherapie einschließlich parenteraler Ernährung 
- der gebietsbezogenen Arzneimitteltherapie einschließlich der perioperativen Medikation 
- psychogenen Symptomen, somatopsychischen Reaktionen und psychosozialen Zusammenhängen 
- der Indikationsstellung, sachgerechten Probengewinnung und -behandlung für Laboruntersuchungen und Einordnung 

der Ergebnisse in das Krankheitsbild 
 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Maßnahmen zur Behandlung akut gestörter Vitalfunktionen 
- Beatmungstechniken einschließlich der Beatmungsentwöhnung 
- Punktions- und Katheterisierungstechniken einschließlich Legen von Drainagen und zentralvenösen Zugängen sowie 

der Gewinnung von Untersuchungsmaterial 
- Infusions-, Transfusions- und Blutersatztherapie, enterale und parenterale Ernährung 
- Elektrokardiogramme 
- selbstständig durchgeführte Anästhesieverfahren, davon 

- im Gebiet Chirurgie 
- im Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
- bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
- in wenigstens zwei weiteren operativen Gebieten 
- bei Eingriffen im Kopf-Hals-Bereich 
- rückenmarksnahe Regionalanästhesien 
- periphere Regionalanästhesien und Nervenblockaden 

- Mitwirkung bei Anästhesien höherer Schwierigkeitsgrade, davon 
- bei intrathorakalen Eingriffen 
- bei intrakraniellen Eingriffen 

 
 
 
 



Abschnitt A: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

Inhalte der Weiterbildung gemäß den Allgemeinen Bestimmungen der WBO 
 

Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Grundlagen 
ärztlichen Handelns 

  

der ärztlichen Begutachtung   

den Maßnahmen der Qualitätssicherung und des Qualitäts-
managements 

  

der ärztlichen Gesprächsführung einschließlich der Beratung 
von Angehörigen 

  

psychosomatischen Grundlagen   

der interdisziplinären Zusammenarbeit   

der Ätiologie, Pathophysiologie und Pathogenese von 
Krankheiten 

  

der Aufklärung und der Befunddokumentation   

labortechnisch gestützten Nachweisverfahren mit visueller 
oder apparativer Auswertung (Basislabor) 

  

medizinischen Notfallsituationen   

den Grundlagen der Pharmakotherapie einschließlich der 
Wechselwirkungen der Arzneimittel und des Arzneimittel-
missbrauchs 

  



Unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprä-
gungen beinhaltet die Weiterbildung auch den Erwerb 

von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in: 
Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
der allgemeinen Schmerztherapie   

der interdisziplinären Indikationsstellung zur weiterführenden 
Diagnostik einschließlich der Differentialindikation und Inter-
pretation radiologischer Befunde im Zusammenhang mit 
gebietsbezogenen Fragestellungen 

  

der Durchführung von Schutzimpfungen   

der Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden   

den psychosozialen, umweltbedingten und interkulturellen 
Einflüssen auf die Gesundheit 

  

gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen Han-
delns 

  

den Strukturen des Gesundheitswesens   

 
Der Besuch des von der Akademie für Ärztliche Fortbildung in Rheinland-Pfalz angebotenen Curriculums "Medizinisch Begutachtung" wird zu 50% auf die geforderte Gutachtenzahl ange-
rechnet. Mindestens sind jedoch 3 Gutachten nachzuweisen. 
 



1. FA Anästhesiologie 
 

Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in: Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
den Inhalten der Weiterbildung gemäß den Allgemeinen 
Bestimmungen der WBO 

  

den Anästhesieverfahren   

der Beurteilung perioperativer Risiken   

Maßnahmen der perioperativen Intensivmedizin   

der Behandlung akuter Störungen der Vitalfunktionen, ein-
schließlich Beatmungsverfahren und notfallmäßiger Schritt-
macheranwendung 

  

notfallmedizinischen Maßnahmen   

der Betreuung palliativmedizinisch zu versorgender Patien-
ten 

  

der Infusions- und Hämotherapie einschließlich parenteraler 
Ernährung 

  

der gebietsbezogenen Arzneimitteltherapie einschließlich 
der perioperativen Medikation 

  

psychogenen Symptomen, somatopsychischen Reaktionen 
und psychosozialen Zusammenhängen 

  

der Indikationsstellung, sachgerechten Probengewinnung 
und -behandlung für Laboruntersuchungen und Einordnung 
der Ergebnisse in das Krankheitsbild 

  

 
 



 

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt-
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WBO 
ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
Maßnahmen zur Behandlung akut gestörter Vitalfunktionen, 
davon 

   

- intensivmedizinische Behandlung von Patienten mit 
Funktionsstörungen von mindestens zwei vitalen Organ-
systemen 

100   

- kardiopulmonale Reanimationen 10   

Beatmungstechniken einschließlich der Beatmungsentwöh-
nung 

50   

Punktions- und Katheterisierungstechniken einschließlich 
Legen von Drainagen und zentralvenösen Zugängen sowie 
der Gewinnung von Untersuchungsmaterial, davon 

   

- zentralvenöse Katheterisierungen 50   

- Infusions-, Transfusions- und Blutersatztherapie, entera-
le und parenterale Ernährung 

50   

- Elektrokardiogramme BK   

- durchgeführte Anästhesieverfahren, davon 1800   

- bei abdominellen Eingriffen 300   

- in der Geburtshilfe, davon 50   

- bei Kaiserschnitten 25   

- bei Eingriffen im Kopf-Hals-Bereich in den Gebieten 
Augenheilkunde, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie oder Neurochirurgie 

100   

- bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum vollende-
ten 5. Lebensjahr 

50   



Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt-
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WBO 
ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten 

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten erworben 

Datum / Unterschrift des WB-Befugten 
- bei ambulanten Eingriffen 100   

- rückenmarksnahe Regionalanästhesien 100   

Periphere Regionalanästhesien und Nervenblockaden, 
davon 

   

- dokumentierte perioperative regionale Schmerztherapie 50   

Mitwirkung bei Anästhesien für intrathorakale Eingriffe 25   

Mitwirkung bei Anästhesien für intrakranielle Eingriffe 25   

Fiberoptische Intubationsverfahren 25   

 
 


